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Einzelinitiative
betreffend
Gesamtrevision kommunale Richtplanung (allgemeine Anregung)

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

Der Unterzeichnende ist in der Stadt Dübendorf wohnhaft und ist uneingeschränkt auf
kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene stimmrechtberechtigt. Gestützt auf
ArL 10 Abs. 2 Gemeindeordnung fStand 5. Juni 20L6) reicht er folgende Einzelinitiative
in Form einer allgemeinen Anregung ein:

Antrag

Die Stadt Dübendorf unterzieht die kommunale Richtplanung einer Gesamtrevision.

Begründung

Die Grundlagen der Ortsplanung der Stadt Dübendorf gehen auf die B0iger und 9Oiger
fahre des letzten |ahrhunderts bzw. fahrtausends zurück. Seitdem sind etliche
punktuelle Teilrevisionen vorgenommen worden. Von der gesamthaften Überprüfung
der ortsplanerischen Grundlagen und der Gesamtrevision der kommunalen Richt- und
Nutzungsplanung wurde bis heute abgesehen.

Die Einzelinitiative des Unterzeichnenden vom 30. November 20t7 hat vom
Gemeinderat an der Sitzung vom 5. März2078 keine Unterstützung erhalten. Der
Gemeinderat ist im Wesentlichen dem Votum von Gemeinderat Hanspeter Schmid
gefolgt, der den Antrag gestellt hat, die Einzelinitiative,,dr.rsstaatspolitischen und
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technischen Gründen" nicht zu unterstützen. Die detaillierten Voten können im
Sitzungsprotokoll nachgelesen werden.

Am7. März 2018 fand auf dem Militärflugplatz Dübendorf ein gerichtlicherAugenschein
statt, an dem auch die veraltete kommunale Richtplanung und deren ungenügende
Abstimmung mit den neben- und übergeordneten Planungsträgern angesprochen
wurde. Dem Unterzeichnenden wurde angedeutet, dass er es in der Hand gehabt habe,
diese Revisionsarbeiten zur Wahrung der Interessen auszulösen. Mit der vorliegenden
Einzelinitiative soll dieser Bemerkung entsprochen werden.

Kanton und Region verfügen über aktualisierte Richtplanungen. Diese gilt es nun rasch
umzusetzen, sollen doch die politischen, räumlichen und finanziellen Interessen der
Stadt Dübendorf und deren Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei aktuellen und
künftigen planerischen Vorkehrungen und Vorhaben gewahrt werden. Solche
Revisionsarbeiten machen die Richtplanung der Stadt Dübendorf fit für die Zukunft und
wahren die politischen Rechte der Einwohnerschaft und Gewerbetreibenden. Dies ist, so
scheint es dem Unterzeichnenden, eine dringende Notwendigkeit, um u. a. auf die
politischen, räumlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuell geplanten
Umwidmungen von gegen 100 ha Landwirtschaftsland zu Bauland angemessen,
zielgerichtet und umfassend raumplanerisch reagieren zu können.

Mit freundlichen Grüssen

IT "h^
Cla Semadeni

Kopie an

Benjamin Rothschild, Redaktionsleiter Glattaler, Zürcher Oberland Medien AG,
Marktgasse 2, 8600 Dübendorf
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